geschlossenen Vollzug und das qualifizierte Personal tragen
dazu bei, Entweichungen zu verhindern. Im offenen Voll-
zug sind geeignete Gefangene unter weniger gesicherten
Bedingungen untergebracht und kénnen die Einrichtung
etwa zur Austibung einer Berufstatigkeit zeitweise verlassen.
Zur Sicherheit in den Justizvollzugseinrichtungen tragt neben
baulich-technischen sowie administrativen MaBnahmen ein
respektvoller Umgang mit den Gefangenen bei.

Bedienstete im Justizvollzug

Die vielfaltigen und anspruchsvollen Aufgaben im Justizvoll-
zug koénnen nur von besonders qualifiziertem Personal bewal-
tigt werden. Im Jahr 2025 standen hierfiir 4.051 Bedienstete
verschiedener Professionen zur Verfigung, namentlich Justiz-
vollzugsfachwirtinnen und Justizvollzugsfachwirte (Angeho-
rige der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt der Fachrichtung
Justiz) und Diplom-Verwaltungswirtinnen und Diplom-Verwal-
tungswirte (Angehorige der Laufbahngruppe 2, 1.

Einstiegsamt der Fachrichtung Justiz), aber auch zahlreiche
weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Juristinnen und
Juristen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Lehrerinnen
und Lehrer, Psychologinnen und Psychologen, Arztinnen und
Arzte, Gesundheitskrankenpflegerinnen und -pfleger und
Angehdrige von Pflegeberufen sowie Bedienstete in den
Werkbetrieben.

Auf der Karriereseite des niedersachsischen Justizvollzuges
(www.gemeinsam-sicher-mensch.de) finden Sie eine detaillier-
te Beschreibung der einzelnen Berufsbilder und viele weitere
Informationen.

Das umfassende Aus- und Fortbildungsprogramm kdnnen

Sie der Seite des Bildungsinstituts fir den niedersachsischen
Justizvollzug entnehmen (www.bildungsinstitut-justizvollzug.
niedersachsen.de).

Ehrenamtliche Mitarbeit im Justizvollzug

In den niedersachsischen Justizvollzugseinrichtungen enga-
gieren sich seit vielen Jahren ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Sie unterstitzen die Gefangenen, indem

sie Freizeitangebote begleiten, Gesprachsgruppen anbieten
oder Einzelfallhilfe leisten. Bei der Entlassungsvorbereitung
stellen ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre
Unterstltzung zur Verfigung und fungieren als Kontaktper-
sonen fur einzelne Gefangene. Damit sie diese anspruchsvolle
Arbeit leisten kénnen, erhalten sie Anleitung, Fortbildung
und Begleitung durch die Justizvollzugseinrichtungen und das
Bildungsinstitut des Niedersachsischen Justizvollzuges. Ehren-
amtliche Mitarbeit im Justizvollzug kann einen Beitrag zur
Wiedereingliederung straffallig gewordener Menschen leisten
und erneute Straffalligkeit verhindern helfen. Sie ist eine
interessante, abwechslungsreiche, aber auch sehr verantwor-
tungsvolle Aufgabe.

Bei Interesse finden Sie nahere Informationen auf der Internet-
plattform des Landesjustizportals (https://justizportal.nieder-
sachsen.de/startseite/buergerservice/broschuren/).

Als Bindeglied zwischen der Offentlichkeit und dem Justizvollzug
dienen die ehrenamtlichen Anstaltsbeirate, deren Mitglieder von
den Landkreisen oder kreisfreien Stadten vorgeschlagen werden.
Die Beirate bringen einerseits die Belange des Justizvollzuges der
Offentlichkeit nahe und wirken andererseits als Vertreterinnen
und Vertreter der Offentlichkeit im Vollzug durch eine beratende
und kontrollierende Tatigkeit mit.
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Grundlagen und Ziele des Justizvollzuges

Unter dem Begriff , Justizvollzug” wird der Vollzug der Freiheits-
und Jugendstrafe, der Unterbringung in der Sicherungsverwah-
rung, der Untersuchungshaft und des Jugendarrestes verstanden.

Den Vollzug der Freiheitsstrafe, der Jugendstrafe und der
Untersuchungshaft in den dafiir bestimmten Anstalten des Landes
Niedersachsen regelt das Niedersachsische Justizvollzugsgesetz.

Fur den Vollzug der Freiheitsstrafe formuliert das Gesetz zwei
gleichrangige Ziele:

Die Gefangenen sollen fahig werden, kunftig in sozialer Ver-
antwortung ein Leben ohne Straftaten zu fuhren. Zugleich dient
der Vollzug der Freiheitsstrafe dem Schutz der Allgemeinheit vor
weiteren Straftaten.

Personen, die zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden sind, keh-
ren nach deren VerbiBung haufig in ihr gewohntes Lebensumfeld
zurtick. Durch die Arbeit mit den Gefangenen tragt der Strafvoll-
zug Uber die Dauer der Haft hinaus zum Schutz der Bevolkerung
bei, denn eine erfolgreiche Resozialisierung hilft weitere Straftaten
zu vermeiden.

Der Vollzug der Jugendstrafe ist erzieherisch zu gestalten. Dabei
ist die Forderung der Gefangenen insbesondere auf soziales Ler-
nen und eine kinftige berufliche Integration auszurichten.

Der Vollzug der Untersuchungshaft dient dem Zweck, den in den
gesetzlichen Haftgriinden zum Ausdruck kommenden Gefahren
zu begegnen. So soll etwa bei Vorliegen einer Flucht- oder Ver-

dunkelungsgefahr das laufende Strafverfahren gesichert werden.

Die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung ist eine freiheits-
entziehende MaBregel der Besserung und Sicherung, die sich zeit-
lich an die VerblBung einer Freiheitsstrafe anschlieBt. Ihr Zweck
besteht darin, die Allgemeinheit und damit jedes potenzielle Opfer
vor besonders gefahrlichen Straftaterinnen und Straftatern zu
schitzen. Fir den Vollzug dieser MaBregel gilt das Niedersachsi-
sche Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz.

Der Jugendarrest ist keine Strafe, sondern ein Zuchtmittel im
Sinne des Jugendgerichtsgesetzes. Der Vollzug des Jugendarrestes
richtet sich nach den Vorschriften des Niedersachsischen Jugend-
arrestvollzugsgesetzes. Er ist erzieherisch auszugestalten sowie auf
Forderung und Unterstitzung der jungen Menschen insbesondere
flr die Zeit nach der Entlassung auszurichten.

Daten, Zahlen, Fakten

Niedersachsen verflgt tber 14 Justizvollzugsanstalten (einschlie3-
lich einer Jugend- und einer Jugendarrestanstalt) mit 24 ange-
schlossenen Abteilungen. Sie sind Uber das ganze Land verteilt.
Die groBte Justizvollzugsanstalt in Niedersachsen ist die Justizvoll-
zugsanstalt Lingen.

Dort kénnen 773 Gefangene untergebracht werden. In Vechta
befindet sich die zentrale Justizvollzugsanstalt fur Frauen mit

einer Abteilung in Hildesheim. Die Jugendanstalt Hameln gehért
mit 659 Haftplatzen zu den gréBten Einrichtungen dieser Art im
Bundesgebiet. 2013 wurde die teilprivatisierte Justizvollzugsanstalt
Bremervdrde mit 300 Haftplatzen in Betrieb genommen.

Im Jahr 2025 waren durchschnittlich 4.943 Personen inhaftiert; im
Jahr 2000 waren es noch etwa 6.550.

Gefangene in Niedersachsen seit 2000
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Rund 15 % der Haftpldtze in den Justizvollzugsanstalten sind
fur den offenen Vollzug bestimmt. In 2025 waren etwa 9%

der Gefangenen im offenen Vollzug untergebracht. Diese und
weitere Differenzierungen der Anstalten, etwa nach Vollzugsart,
Geschlecht und Alter, sind zur Erflllung der Vollzugsaufgaben
notwendig, weil nur so den unterschiedlichen Betreuungs- und
Sicherungsbedurfnissen Rechnung getragen werden kann.

Im Jahr 2025 verbtBten 71,1 % der Gefangenen Freiheitsstrafen.
17,1 % der Gefangenen befanden sich in Untersuchungshaft und
5,2 % der Gefangenen befanden sich in 2025 im Jugendstraf-
vollzug. Der Auslanderanteil lag bei 39 %. Der Anteil weiblicher
Gefangener betrug 6 %.

Gefangene im Justizvollzug Niedersachsen im Jahr 2025

Jugendstrafvollzug 5,2%

Andere Haftarten 6,6%

Untersuchungshaft 17,1%

Freiheitsstrafe 71,1%

Vollzugsgestaltung

Um zu ermitteln, welche MaBnahmen im Einzelfall angezeigt
sind, werden die Persdnlichkeit und die Lebensverhaltnisse der
oder des Verurteilten sowie die Ursachen und gegebenenfalls
die Folgen der Straftaten untersucht. Diese Erkenntnisse sind die
Grundlagen fur die Gestaltung des Vollzuges. Aus ihnen werden
besondere Hilfs- und TherapiemaBnahmen, schulische oder
berufliche Aus- und Weiterbildung sowie notwendige MaBnah-
men zur Vorbereitung der Entlassung abgeleitet. Die Bereit-
schaft zur Mitwirkung der Gefangenen und Sicherungsverwahr-
ten sowie der Arrestantinnen und Arrestanten an der Erreichung
der Vollzugsziele soll geweckt und gefordert werden.

Beschaftigung und Bildung der Gefangenen

Mit der Beschaftigung sowie der Aus- und Weiterbildung der
Gefangenen leistet der niedersachsische Justizvollzug einen
wichtigen Beitrag zur Resozialisierung. Strafgefangene sind zur
Arbeit verpflichtet, etwa zwei Drittel von ihnen gehen einer
Beschaftigung nach. Die Arbeit in Produktionsbetrieben, die
Beschaftigung in arbeitstherapeutischen Werkstatten sowie die
Teilnahme an schulischen und beruflichen Qualifizierungsmaf-
nahmen dienen dem Ziel, Fahigkeiten fur eine Erwerbstatigkeit
nach der Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder zu férdern
und so die Gefangenen bestmdglich auf ein straffreies Leben
vorzubereiten.

Sicherheit

Der niedersachsische Justizvollzug schitzt die Allgemeinheit vor
weiteren Straftaten, indem er Gefangene, Sicherungsverwahrte
sowie Arrestantinnen und Arrestanten sicher unterbringt, kon-
sequent mit ihnen an den Ursachen der Straffalligkeit arbeitet
und ihre soziale Integration vorbereitet.

Um den unterschiedlichen Betreuungs- und Sicherungsbeddirf-
nissen Rechnung zu tragen, werden Einrichtungen des ge-
schlossenen und des offenen Vollzuges vorgehalten. Modernste
Sicherheitstechnik im



	Bedienstete im Justizvollzug
	Ehrenamtliche Mitarbeit im Justizvollzug
	Impressum
	Grundlagen und Ziele des Justizvollzuges
	Daten, Zahlen, Fakten
	Gefangene in Niedersachsen seit 2000
	Gefangene im Justizvollzug Niedersachsen im Jahr 2024
	Vollzugsgestaltung
	Beschäftigung und Bildung der Gefangenen
	Sicherheit

